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Hengsthaltung betr .
Nr . 8376 . Gemäß Anordnung Großh . Ministeriums des Innern

Wird beifolgend eine Zusammenstellung der Bedingungen , unter welchen das

Beschälwesen aus Staatsmitteln unterstützt werden soll , bekannt gegeben .

Bedingungen ,
unter welchen das Leschälwejen mit Staatsmitteln nnterstntzt werden soll .

Die zur Förderung der Landes -Pferbezucht der Staatsregierung zur Verfügung

S ende« Mittel sollen hauptsächlich für Beiträge zum Ankauf und zu den jährlichen Unier-
iungSkoste » vorzüglicher Beschäler verwendet werden .

Kreis « und Bezirksverbände , landwirthschastlicke Vereine , hengsthaltende Gemeinden
und Pferdezuchtvereinc werden bei Bewilligung von StaatSuntcrflützungen in erster , Hengst,
haltende Eiazelunternehmer in zweiter Linie berücksichtigt .

Der Unternehmer , welcher sich um eine StaatSunterstützung bewirbt , hat nachzu¬
weisen , daß mindestens 30 zuchttaugliche Stuten vorhanden sind , die von einem Hengst
gedeckt werden sollen , bezw. gedeckt worden sind .

Der Unternehmer hat ferner die Verpflichtung einzugehen , da » zu erhebende Sprung¬
geld nicht unter denjenigen Betrag berabzusetzen , welcher von der Aufsichtsbehörde für
jeden einzelnen Hengst bei dem Ankauf , beziehungsweise bei der Bewilligung der Staats -
Unterstützung festgesetzt wird .

Durch die Aufsichtsbehörde wird alljährlich , je nach Befinden auch öfter , die Musterung
derjenigen Beschäler , für welche eine StaatSunterstützung geleistet oder beansprucht wird ,
sowie der denselben zugetheilten beziehung - weise der von denselben gedeckten Stuten ange¬
ordnet . Hiebei werden alle Stuten ausgeschlossen , welche mit erblichen Krankheiten oder
mit Fehlern des Baues in Folge einer krankhaften Anlage behaftet sind , deren einzelne
Körpertheile unter einander in einem Mißverhältniß stehen, oder die vermöge ihrer Größe
oder sonstigen Eigenschasten nicht zu dem Beschäler paffen .

Bewerber um eine StaatSunterstützung , welche die vorstehenden oder die nachstehen¬
den Bedingungen nicht eingehen , beziehungsweise nicht erfüllen oder vermöge ihrer pcrsön -
lichen Verhältnisse keine Gewähr für die richtige Verwendung von Beschälern zu Zncht -
zwecken bieteu , werden nicht berücksichtigt .

I . Ankauf der Beschäler.
a . Die Unterstützung bei dem Ankauf der Beschäler wird in folgender Weise bewilligt .

1 . Wenn der Ankauf im Auftrag und aus Kosten oder unter Mitwirkung de»
Ministerium » vollzogen wurde , trägt die Staatskaffe einen Theil der Ankausskosten
( Ankaufspreis und sonstige Auslagen ) .

2 . Ist der Hengst von einem Unternehmer ohne Mitwirkung des Ministeriums
angekanst worden , so kann ans Antrag dem Unternehmer ein Theil des nach-
gewiescnen Kaufpreises wieder ersetzt werden . Ein solcher Antrag setzt neben
dem Vorhardensein der allgemeinen Bedingungen voraus , daß der betreffende
Beschäler über 3 Jahre alt , fehlerfrei , gutartig und zur Zucht vorzüglich ge¬
eignet ist.

d . Die Höhe des StaatsbeitragS wird in den vorerwähnten Fällen von dem Mi¬
nisterium nach der Beschaffenheit der Beschäler bemessen . In der Regel beträgt er
ein Drittheil der Ankausskosten , bei besonders werthvollen Hengsten die Hälfte
derselben .

v . Ist ein Unternehmer der Staatskasse durch Uebernahme eines Beschälers ( I . a . 1 .)
eine Summe schuldig geworden , so kann die Abtragung der Schuld in drei zins -
freien JahreSzielern gestattet werden .

ck. Der StaatSbeitrag zu den AnschaffungSkosten eines Beschälers ( l . d .) ist als ein -
unverzinslicher Vorschuß zu behandeln , ans dessen Rllckersatz unter der Voraus -
setzung der Ersüllung der übernommenen Verbindlichkeiten verzichtet wird . All -
jährlich erfolgt ein Abschreiben von 20 % des Vorschusses , so daß derselbe nach
Umfluß von fünf Jahren getilgt ist, und der Besitzer in da » freie Eigenthum des
Beschälers gelangt .

e . Zu einem Verkauf und zu jedem soustigen EigentbnmSübergang des Hengstes -st
die Genehmigung des Ministeriums erforderlich . Dasselbe schreibt dabei die Be¬
dingungen vor . unter denen der neue Erwerber in das Eigenthum des Hengste «
rintritt ; auch bleibt es dem Ministerium überlassen , in diesem Falle de» Hengst
selbst zurUckzukausen. ES ist deßhalb jede Besitzveränderung eine » mit Staat » .
Unterstützung angekausten Hengstes sofort von dem bisherigen Besitzer dem Bezirks¬
amt anzn zeigen.

Deßgleicheu ist dieser Behörde unverweilt Anzeige z» erstatten , wenn ein mit
StaatSunterstützung angekauster Beschäler ernsthaft erkrankt , einen schweren Unfall
erlitten hat , oder umgestanden ist.

Wer die Anzeige unterläßt , oder den Hengst ohne Genebmigung verkauft ,
kann angehalten werden alle empsangenen Vorschüsse und alle von der Staatskasse
gemachten Auslagen für denselben soiort zurückznerstatten .

f. Hält ein Unternehmer mir einen Zuchthengst , so ist er verpflichtet , denselben nach
Ablauf von 6 Beschälperiode » aus V - rlanzeu de» Ministeriums an einen andern
Hengstbalter käuflich abzuireien .

g . Das Ministerium verzichtet auf den Rücke,satz de» ungetilgten Vorschusses <l . <i .) ,
wenn innerhalb der ersten fünf Jahre ein mit StaatSunterstützung angekauster
Beschäler ohne Verschulden de» Besitzers umgestanden ist.

Nach Besinden der Umstände kann ganz oder theilweise aus diesen Rllck¬
ersatz verzichtet werden , wenn ein Beschäler ohne Verschnlden des Besitzer » dnrch
eincn Unglücksfall oder durch eine Krankbeit zur Zucht untauglich gewoiden ist

fc. Geht ein mit StaatSunterstützung angekauster Beschäler innerhalb der ersten fünf .
Jahre durch Vers chu l den des Besitzer - zu Grunde , so sind der Staatskasse
alle Auslagen , welche aus Ankauf , Unterhaltung » . s. w . verwendet wo,den sind ,
sofort zu ersetzen.

i . Ergeben die Revisionen der AussichtSbehörde , daß den gestellten Bedingungen in
wesentlichen Punkten nicht genügt ist, daß insbesondere entweder der Hengst schlecht
gehalten oder da » Beschälgeschäst un >egelmäßig oder erfolglos geführt wird , so kann
vom Ministerium die Zahlung der noch rückständigen Zieler (I . c .) , sowie die Rück¬
zahlung de» ganzen noch ung . tilgten Vorschüsse» ( l . 6 . ) mit dreimonatlicher « ün -
dignngesrist oder die Rückgabe des Hengste « gegen Ersatz der schon getilgten An -
k- iisSkoften verlangt werden .

Ir. Hengsthaltenden Einzelunternehmern gegenüber kann verlangt werde » , daß sie zur
Ersüllung aller übernommenen Verbindlichkeiten eine entsprechende und von dem
Ministerium für genügend erachtete Sicherheit leisten .

H. Beiträge zu den jährlichen Unterhaltungskosten der Beschäler .
Dem Besitzer eine » mit Staate Unterstützung gekaufte » oder sonst hiezu vereigen -

schafieten Beschäler « wird je nach deffe» Beschaffenheit und Leistung ein jährliche » Futter¬
geld in Anrsicht gestellt , fosern er sich verpfltchlet :

1 . Den Beschäler angemessen z» süitern , zu warten und zu bewegen, aber zu keinen
Arbeiten zu verwenden , welche die Zeugungsfähig !,it beeinträchtigen ;

2 . den Beschäler ans Verlangen der Aussichtsbehörde zur Musterung vorzuführen ;

3 . Sprung -Listen nach dem vorgeschriebenen Muster zu sühren und solche auf Ver¬
langen vorzulegen ;
und sofern

4 . sür jeden Beschäler alljährlich mindestens 30 zuchtsähige und zu demselben passende
Stuten nachgewiesen werden .
Sinsheim , den 3 . Mai 1886 .

Großh . Bezirksamt .
1713 ] Becker .

Den Verkauf und das Feilhalten , sowie die
Untersuchung von Petroleum betr .

Nr . 8395 . Wir sehen uns veranlaßt , nachstehend auf die , auf die
Lagerung von Petroleum Bezug habenden Vorschriften der Verordnung vom
15 . November 1865 zur Darnachachtung neuerdings hinzuweisen .

Sinsheim , 3 . Mai 1886 .
Großh . Bezirksamt .

Brckrr .

Die Lagerung von Erdöl sPetraleum ) und ähnlichen Stoffen betr .
Bei der großen Feuergefährlichkeit des rohen Erdöls , sowie in Betracht , daß auch

ansehnlichere Quanliiäten von gereinigtem Erdöl unter Umständen große Feuersgefahr für
bewohnte Orte herbeiführen können und daß auch bei andern ähnlichen Swffen Vorsichts¬
maßregeln in dieser Hinsicht nöthig fallen , sicht man sich aus erhobene Gutachten von
Sachverständigen und im Einverständniß mit Grvßherzoglichem Handelsministerium ver¬
anlaßt , auf den Grund des § . 111 des Polizeistrafgesetzbuches zu verordnen , was folgt :

§ . I . Innerhalb der Orlschasten dürfen nicht gelagert werden :
1 . rohes Erdöl ,
2 . gereinigtes Erdöl in Quantitäten von mehr als je 5 Zentnern .

§ . 2 . Wo die in § . 1 genannten Verbote nicht Platz greisen , bleiben bezüglich der
Errichtung von Niederlagen von Erdöl , desgleichen von Weingeist , Gassprit , Kamphin ,
Terpentin , Collacöl und andern flüchtigen Oelen die Artikel 10 und ff . beziehungsweise
Artikel 30 des Gewerbegesetzes und die z §. 13 bis 35 der Vollzugsverordnung hiezu maß¬
gebend . Da » hierin vorgeschriebene Ameldungsverfahren findet jedoch bei der Einlagerung
der genannten Stoffe nicht statt , so lange dieselbe aus Quantitäten von nicht mehr als
je 5 Zentnern beschränkt bleibt .

§ . 3 . Die Lagerung dieser Stoffe in Quantitäten von je 5 Zentnern und weniger
(§ . 2 ) darf jedoch nur an feuersicheren Orten geschehen.

Die Gesäße,aus welchen dieselben bei dem Detailhandel unmittelbar abge¬
geben werden , müssen aus Metall gefertigt und gnt schließbar sein .

§ . 4 . Wer die in §. 2 genannten Stoffe in der ohne förmliches AnmeldungSver -
sahren dort angegebenen zulässigen Quantität lagert , hat der Ortspolizeibehörde davon An -
zeige zu machen .

Die letztere hat sich von Zeit zu Zeit darüber zu verlässigen , ob die Vorschriften
de» §. 3 gehörig eingehalten werden .

8- 5 . Wo dermalen innerhalb von Ortschaften rohe » Erdöl oder größere al » nach
§. 1 zulässige Quantitäten von ger . inigtem Erdöl gelagert sind , müssen dieselben binnen
einer von der Ortspolizeibehörde zu best -mmenden angemessenen Frist entfernt werden .

§ . 6 . Die früheren aus diesen Gegenstand bezüglichen Vorschriften , insbesondere
die Verordnung vom 20 - Januar 1852 , die Aufbewahrung und den Verkauf von GaS u .
Kamphin betreffend , sowie die Verordnung vom 4 . Juli 1863 , überden Handel mit Erdöl ,
Weingeist , Leuchtgas und Kamphin sind aufgehoben .

Die Prüfung der bürgermetsteramtlichen
Polizeistraftabelle betr .

9ir . 8445 . An die Bürgermeisterämter des Bezirks :
Wie wir bei Prüfung der jüngst zur quartalmäßigen Vorlage gekom¬

menen Polizeistrastabellen wahrgenommen haben , werden die von den Bürger¬
meisterämtern verfügten Polizeistrafen vielfach erst nach Monaten nach ein¬
getretener Vollzugsreife vollzogen , Geldstrafen sogar noch länger als Rückstände
nachgesührt . Es ergeht deßhalb wiederholt die Weisung , die Vollstreckung
der erkannten Polizeistrafen , sofort nach eingetretener Rechtskraft einzu¬
leiten und ohne Verzug durchzusühren ; bezüglich der Geldstrafen ins¬
besondere wird angeordnet , daß solche spätestens innerhalb vier
Wochen nach eingetretener Vollzugsreife beigetrieben sein müssen und nur
ausnahmsweise bei ganz besonderen Verhältnissen ein weiterer Aufschub bis
auf längstens weitere 4 Wochen ertheilt werden darf ; erfolgt die Zahlung
nicht innerhalb dieser Frist , so hat das Bürgermeisteramt auf de» vom
Rechner ungesäumt zu stellenden Antrag Pfändung zu verfügen , wenn solche
aber als fruchtlos erscheint , beziehungsweise ohne Erfolg bleibt , ist die Geld¬
strafe sofort in entsprechende Haflstrafe umzuwandeln und deren Vollzug
sofort zu bewirken ; unter keinenUmständen dürfen in Hinkunft Geld¬
strafen als Rückstände in das neue Rechnungsjahr überführt werden .
In den Strastabellen ist jeweils über die wirklich erfolgte Erhebung
der Geldstrafen eine ausdrückliche Beurkundung des Bürgermeisters
und Gemeinderechners dem Abschlüsse beizusetzen . Den Gemeinde¬
rechnern ist hievon zur künftigen strengen Nachachtung spezielle Eröffnung
zu machen und wie geschehen, binnen 8 Tagen hieher anzuzeigcn .. Bei
fernerer Außerachtlassung dieser Anordnung werden wir mit dienstpolizei¬
licher Strafe Vorgehen .

Sinsheim , den 5 . Mai 1886 .
Großh . Bezirksamt .

, 728 s Becker .

Schasräuve betr .
Nr . 8467 . Wir bringen hiermit zut Kenntniß , daß in Neckarbischofs¬

heim die Schafräude wieder erloschen ist.
Sinsheim , den 5 . Mai 1886 .

Großh . Bezirksamt .
[ 726 } Brckrr .



Die Gebühren der Mitglieder der Bezirks-
farrenschaukommission betr.

Nr. 8431 . Die Gemeinderäthe des Bezirks werden davon benach¬
richtigt . daß die durch die Mitwirkung der Bezirksthierärzte bei der periodi¬
schen Farrenschau erwachsenden Diäten und Reisekosten vom 1 . Januar d . I .
an auf die Großh. Centralkaffe für Gewerbe, Landwirthschaft und Statistik
übernommen werden , wogegen die durch amtlich angeordnete Nachschauen
erwachsenden Kosten nach wie vor den betreffenden Gemeinden zur Last fallen .

Sinsheim, den 3 . Mai 1886.
Großh. Bezirksamt .

1725s Becker.

Tagesordnung
zur Schöffengerichtssitzung vom

Samstag den 8 . Mai .
Vormittags 8 Uhr.

1 . J .U . S . gegen Tuchmacher Paul ,
Katzke von Spremberg , z . Zt . im !
Amtsgefängniß hier, wegen Dieb - !
stahls und Bettels . !

2 . J .U.S . gegen Franz Dietz, Stein¬
hauer von Kirchardt und Eugen
Schmitt, Bildhauer von Geisen¬
heim bei Wiesbaden, z . Zt. wohn¬
haft in Kirchardt, wegen Dieb¬
stahls .

Vormittags 9 Uhr.
3 . J .U.S . gegen Anton Deck, Georg

Abele und Valentin Abele, alle
Steinhauer von Weiler, wegen
Jagdvergehens.

Vormittags 10 Uhr.
4 . Die Privatklage des Hauptlehrers

Feigenbutz in Kirchardt gegen
Bürgermeister Georg Bentz und
Rathschreiber Menold in Kirchardt
wegen Beleidigung .

Sinsheim, den 6. Mai 1886.
Großh. Amtsgericht .

Schindler .
( 7351_ Müller.

Erbeinweisung.
Nr . 3786 . Das Großh. Amts¬

gericht dahier hat unterm Heutigen
beschlossen :

Johann Georg Wolf Wittwe,
Katharina, geb . Graser von Epfen -
bach hat um Einweisung in Besitz
und Gewähr des Nachlaffes ihres
am 6 . Dezember 1885 daselbst ver¬
storbenen Ehemanns gebeten. Et¬
waige Einsprachen hiegegen sind
innerhalb 4 Wochen zu erheben,
widrigenfalls dem Gesuche entsprochen
werden würde.

Neckarbischofsheim, 3 . Mai 1886 .
Gerichtsschreiber Gr . Amtsgerichts :

_ Baumann ._
KmilersoolbaMaiwn.

- er Mannheimer Diaironijsenanstalt
in Luppenau .

Die Station ist vom 17 . Mai bis
30 . September eröffnet . Ausgenom¬
men werden Kinder vom 3 . bis 15 .
Lebensjahre . Das Pflegegeld für
eine Kur von 4 Wochen beträgt
60 Mk. Bei weniger Bemittelten
kann Ermäßigung eintreten . An¬
meldungen sind unter Beifügung
eines ärztlichen Zeugniffes bei dem
Unterzeichneten zu machen.

Mannheim im April 1886.
Der Vorstand der Diakoniffenanstalt :

[570 ] Grriner, Pfr .

Sinsheim .

Chili - -> lpktkr,
gemahlene % v

^mas-
fchtacke , Kai » . it,

sowie alle Sorten

Sliptkphlisphatk
empfiehlt unter Gehaltsgarantie zu
billigsten Preisen

Max Elsässer .
Sinsheim .

Kßeniü
'
e - Hücher,

Damen- & Kinderschiirze ,
Herren- , Knaben- , Kivder -

Kragcn und Manschetten
empfiehlt zu den bekannt billigsten
Preisen

Herrmann Apfel ,
[2039s gegenüber dem Rathhaus .

Wer Schlagfluss fürchtet
oder bereits davon betroffen wurde , oder
an Congestionen , Schwindel , Lähmungen ,
Schlaflosigkeit , resp . an krankhaften
Nervenzuständen leidet , wolle die Bro¬
schüre »lieber Schlagfluss -Yorbeugung
u. Heilung « , 3 . Aufl ., vom Verfasser , ehern.
Landw . - Bataillonsarzt Rom . Weiss¬
mann in Vilshofen , Bayern , kostenlos
und franco , beziehen . [1269]

0 Tage .

8 IE
WW

Mil den neuen Schnelldampfern des

Norddeutschen Lloyd !
kann man die Reise

von Bremen nach Amerika

in 8 Tagen

machen. Näheres bei
C . L . Sickinqer , 8 ili8steim.
Karl Stöcker , Jiappenau.
Jac . Oster , SteinsfurUj .

>000 :00 :001

Mathildenbad Wimpfen a. N.
Sootbait , Waserheilan -alt, Luftkurort.
Vermöge seiner wundervollen Aussicht , großen

Terraffe und schattigen Anlagen höchst geeignet als
Zielpunkt für Frühlings - und Sommeransflüge .
Mäßige Preise . Zuvorkommende Bedienung.

-00»

Dohlen -Bau .
Der Gemeinderath Unterginipern und Haffelbach beabsichtigt

Montag den IO. Mai d. I ., Nachmittags ' Ul Uhr,

I

in der Nähe des Gemeindewaldes Umergimpern die Arbeiten eines gewölb¬
ten Döhles von 9 Mir . Länge gemeinschaftlich zu vergeben . Nähere Aus¬
kunft über die Herstellung desselben kann beim Gemeinderath Untergimpem
oder Haffelbach ertheilt werden .

Untergimpern, den 3 . Mai 1886.
Der Gemeinderath :

1715 j Bahn , Bürgermeister .

Maurer Arbeit .
Montag den 10 . Mai , Bormittags IO1/* Uhr,

wird im Rathhaus zu Ehrstädt eine Giebelwand der Pfarrscheuer mit Back¬
steinen neu aufzumauern öffentlich vergeben .

Pfr. Becker.

Landwirthschaftlicher Bezirksverein.
Sonntag den O. Mai , Nachmittags 2 'k Uhr,

findet im „Ochsen" zu Adersbach landwirthschaftliche Besprech¬
ung statt , in welcher Herr Medizinalrath Dr. Lydtin von Karlsruhe
den einleitenden Vortrag über Rindviehzucht und Zuchtgenossen¬
schaften halten wird .

Die Mitglieder des Vereins und die Freunde der Landwirthschaft
werden zum zahlreichen] Erscheinen zu dem gewiß sehr lehrreichen Vortrag
freundlichst eingeladen .

Sinsheim , 4. Mai 1886.
Die Vereinsdirektion :

Becker .
(716s Urhlein.

M -Erössnung in Linsheim
Einem verehrlichen Publikum mache ich hierdurch die ergebenste An¬

zeige, daß von heute an meine B a d a n st a l t wieder eröffnet ist und
Latte , warme, Sool- und Aoucheöäder

von Morgens 6 Uhr bis Abends 8 Uhr genommen werden können.
Preise der Bäder : für ein kaltes Bad 20 Pfg .

„ „ warmes „ 40 „
Im Abonnement billiger .

Zugleich mache ich darauf aufmerksam, daß auch wieder
Wäsche zum Bleichen in meinem Garten angenommen wird.

! K- Karl Schnmb .

Deutscher Kunst -Verein
{ Carl Grunert )

BERLIN , S . . Kommaiidanten -Str . 45

Oelgemälde — Oeldruckbilder.
Prospect und illustrirter Catalog kostenlos — postfrei .

Mk-
, Mer- 4 fntmtuntltt

in Offenburg
am Mittwoch den 2 . Juni 1886 .

Große Verloosung
von Wserden, Kühen, Windern ,
kandwirth schaftl. Keräthen, Ma¬
schinen , Kahr- und Weitrequistten ,

unter Ausgabe von 14,000
Loosen .

Ziehung am 5 . Juni 1888 . Preis des
Looses 2 Mark .

Der geringste Gewinn hat einen Werth von 20 Mark.
Loose sind bei dem Kassier, Herrn Buchhändler Carl Debolh

dahier und deffen Herren Agenten , sowie bei der Expedition des Landboten
hier zu haben . Wiederverkäufer erhalten bei direktem Bezug vom Kassier
auf 10 Loose ein Freiloos.

Offen bürg , im April 1886.
Der Gemeinderath .

NB . Da in der Regel die Betheiligung an dieser Verloosung eine-
ungemein starke ist, so wolle man Bestellungen baldigst machen, um allen
Wünschen genügen zu können . [598]

Redactio » , Druck und Verlag von B Becker in Sinsheim .
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